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Stellungnahme  B 148 
Lanzenbach 

 

Luftbildausschnitt 
 

 
 

Darstellung im Vorentwurf Flächennutzungsplan    unmaßstäblich 
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Stellungnahme  B 148 
Lanzenbach 

 
 
 

Rahmenbedingungen 
Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)  - 

Naturschutzgebiet (NSG) 30 m südlich grenzt NSG an 

Landschaftsschutzgebiet (LSG) Ja  

Wasserschutzzone (WSZ) - 

Fauna Flora Habitat (FFH) - 

Überschwemmungsgebiet - 

Flug-Lärmschutzzone - 

Städtebauliche Eignung Satzung S. 14.1 grenzt direkt östlich an;  
B-Plan V14.1 (für Wochenendplatz) grenzt 
direkt südlich an 

Ökologische Eignung Biotopkartierung: 
Eichen-Hainbuchenwald 

Immissionsschutz  Angrenzend Campingplatz, Gaststätte 

Boden Keine Schutzwürdigkeit 

 

     
 

Abwägungsvorschlag 

Nicht  
darstellen 
 

Begründung 
Eine bauliche Erweiterung Richtung Westen stellt keine Orts-
randarrondierung dar, sondern wäre eine fingerartige Erweiterung in 
die freie Landschaft und somit aus städtebaulichen Gründen nicht 
vertretbar.  

Eine Erweiterung Richtung Westen wäre ein neuer Siedlungsansatz.  

Aufgrund der Hanglage ist die Fläche weit einsehbar. Das Land-
schaftsbild wäre stark beeinträchtigt. Die Fläche ist bewaldet. Aus 
ökologischer Sicht ist eine Bauflächendarstellung daher abzulehnen.  

Die direkt an die Bebauung „Im Rosental“ angrenzende Fläche ist 
eine mit Nadelhölzern bestockte Waldfläche. Für eine Rodung der 
Waldfläche ist nach Rücksprache beim Landesbetrieb Wald+Forst 
eine Umwandlungsgenehmigung bei der Unteren Forstbehörde zu 
beantragen, die dem zustimmen muss. Grundsätzlich wird von Sei-
ten des Forstes eine Erhaltung von Waldflächen angestrebt. Das 
Stadtgebiet von Hennef ist waldarm. Aufgrund der Hanglage kommt 
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Stellungnahme  B 148 
Lanzenbach 

 

dem Wald hier eine wichtige Funktion zu, da der Wald hier einen 
Bodenabtrag und Bodenrutschungen verhindert. 

Aus den vorgenannten Gründen wird die Fläche im Entwurf des neu-
en Flächennutzungsplans nicht als „Wohnbaufläche“ dargestellt, 
sondern wie bisher als „Fläche für Landwirtschaft. 
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Luftbildausschnitt 
 

 
 

Darstellung im Vorentwurf Flächennutzungsplan    unmaßstäblich 
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Stellungnahme  B 180 
Auel 

 

 

Rahmenbedingungen 

Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)  - 

Naturschutzgebiet (NSG) - 

Landschaftsschutzgebiet (LSG) Ja 

Wasserschutzzone (WSZ) - 

Fauna Flora Habitat – Gebiet (FFH) ~300m entfernt 

Überschwemmungsgebiet Rückwärtige Teil der Fläche liegt im Über-
schwemmungsgebiet  

Flug-Lärmschutzzone - 

Bauordnungsrechtliche Eignung Liegt in Satzung „Kulturlandschaft Unteres 
Siegtal“ 
Viele Baudenkmäler in Auel 

Ökologische Eignung Liegt keine Biotopkartierung vor 

Immissionsschutz  Über Fläche verläuft 10 KV – Leitung 
Einige Landwirte im Dorf 

Boden - 

 

    
Foto: Blick auf den Ortsrand von Süden aus           Straße „Im Auel“ mit Antragsfläche (hinter der Hecke) 
 

Abwägungsvorschlag 

Weiterhin 
darstellen 
 

Begründung 
Im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes wurde bereits entlang der 
Straße „Im Auel“ eine Bautiefe als Wohnbaufläche neu dargestellt. 
Diese Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet. 

In der Stellungnahme des Rhein-Sieg-Kreises zum Vorentwurf des 
FNP wurde der Darstellung als Wohnbaufläche widersprochen: „Da 
innerhalb der Ortslage noch Baureserven vorhanden sind, ist die 
Darstellung des Bereiches südlich der Straße Im Auel nicht erforder-
lich. Die Untere Landschaftsbehörde widerspricht ebenfalls dieser 
Darstellung aufgrund der vorhandenen Streuobstwiesen, natürlichen 
Ortsrandeingrünung und der historischen Kulturlandschaft.“ 

Die Untere Landschaftsbehörde hat die Entlassung aus dem Land-
schaftsschutzgebiet nicht in Aussicht gestellt. Sie widerspricht der 
Darstellung als Wohnbaufläche gem. § 29 Abs. 4 Landschaftsgesetz 
NRW. Diese Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet. Es ist eine 
Streuobstwiese, Ortsrandeingrünung und Teil der historischen Kultur-
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Stellungnahme  B 180 
Auel 

 

 

landschaft. 

Auch die Anpassung an die Ziele der Regional- und Landesplanung 
wurde durch die Bezirksregierung nicht bestätigt. Auel liegt gemäß 
Regionalplan in einem „Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich“, 
der von der Freiraumfunktion „Schutz der Landschaft und land-
schaftsorientierte Erholung“ und teilweise von Überschwemmungs-
bereichen überlagert wird. Im Rahmen einer Anfrage nach § 34 Lan-
desplanungsgesetz (LPlG) wurde dementsprechend die Zustimmung 
zu einer Wohnbauflächendarstellung verweigert.  

Dennoch wird an dieser Flächendarstellung festgehalten, da es sich 
hierbei aus städtebaulicher Sicht um eine Baulückenschließung han-
delt. 

 

 

Plan Neudarstellung Entwurf      unmaßstäblich 
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Stellungnahme  B 183 
Westerhausen 
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Stellungnahme  B 183 
Westerhausen 

 

Luftbildausschnitt 
 

 
 

Darstellung im Vorentwurf Flächennutzungsplan    unmaßstäblich 
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Stellungnahme  B 183 
Westerhausen 

 
 

 

Rahmenbedingungen 
Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)  - 

Naturschutzgebiet (NSG) 200m weiter östlich  

Landschaftsschutzgebiet (LSG) Ja 

Wasserschutzzone (WSZ) - 

Fauna Flora Habitat – Gebiet (FFH) - 

Überschwemmungsgebiet - 

Flug-Lärmschutzzone - 

Städtebauliche Eignung Satzung 13.4 nördlich angrenzend 

Ökologische Eignung Biotopkartierung: Streuobstwiese mit altem 
Hochstammbestand, Brennnesselherde;  
Südl. Ende: wasserführender Graben 

Immissionsschutz  Direkt angrenzend Landwirt mit Direktver-
marktung 

 

 Foto: Blick von der K36 aus 

 

Abwägungsvorschlag  

Nicht  
darstellen  
 

Begründung 
Der Standort liegt am südöstlichen Siedlungsrand Westerhausens. 
Durch die jetzige Satzung ist der Ortsrand bereits eindeutig definiert. 
Eine bauliche Entwicklung dieses gesamten Bereiches wäre unmaß-
stäblich und damit städtebaulich nicht vertretbar. Eine klare Sied-
lungskante würde aufgebrochen. Die Gebäude wären aufgrund der 
Topografie weit sichtbar und fügen sich nicht in das Orts- und Land-
schaftsbild ein. 

Die Fläche ist aus Gründen des Landschaftsschutzes nicht geeignet.  

Auf der beantragten Fläche befinden sich hochwertige Biotopstruktu-
ren, die auch für die Tierwelt von hoher Bedeutung sein können (Le-
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Stellungnahme  B 183 
Westerhausen 

 

bensraumpotenzial für Vögel und Fledermäuse). Bei der Fläche han-
delt es sich um eine ökologisch hochwertige Streuobstwiese mit al-
tem Hochstamm. Die betroffene Streuobstwiese bildet aus ökologi-
scher Sicht eine erhaltenswerte, gewachsene und dorftypische Situa-
tion, die einen guten Übergang in die freie Landschaft und zum öst-
lich angrenzenden Siefen (Naturschutzgebiet) bildet. Deshalb sollte 
von einer baulichen Entwicklung aus ökologischer Sicht abgesehen 
werden. 

Benachbart ist der landwirtschaftliche Betrieb des Antragstellers. 
Westerhausen ist eines der Dörfer in Hennef, die aufgrund ihrer Sat-
zung mit dem neuen Flächennutzungsplan erstmals eine Bauflä-
chendarstellung erhalten. Der landwirtschaftliche Betrieb liegt inner-
halb des Geltungsbereiches der Satzung und erhält daher eine Dar-
stellung als „Gemischte Baufläche“. Eine neu heranrückende Wohn-
bebauung an dieser Stelle führt zu immissionsschutzrechtlichen Kon-
flikten. 

Aus den vorgenannten Gründen werden die Flächen nicht im Entwurf 
des neuen Flächennutzungsplans als „Wohnbauflächen“ dargestellt, 
sondern bleiben „Fläche für die Landwirtschaft“ bzw. „Gemischte 
Baufläche“. 

 



 Flächennutzungsplanung / Entwurf gem. § 3 (2) BauGB 
 

März 2015  Seite 1 

 

Stellungnahme  B 196 
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Stellungnahme  B 196 
Hüchel 

 

 

Luftbildausschnitt  
 

 
 

Darstellung im Vorentwurf Flächennutzungsplan    unmaßstäblich 
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Stellungnahme  B 196 
Hüchel 

 

 

 

Rahmenbedingungen 
Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)  - 

Naturschutzgebiet (NSG) - 

Landschaftsschutzgebiet (LSG) Im LSG 

Wasserschutzzone (WSZ) - 

Fauna Flora Habitat – Gebiet (FFH) - 

Überschwemmungsgebiet - 

Flug-Lärmschutzzone - 

Ökologische Eignung Biotopkartierung 
Fettweide, mäßig trocken-frisch 

Immissionsschutz  - 

Boden - 

 
 

Abwägungsvorschlag 

Weiterhin 
darstellen 
 

Begründung 
Die Fläche entlang Dornröschenweg ist im Vorentwurf mit einer Bau-
tiefe als „Wohnbaufläche“ dargestellt. 

Entsprechende Abstimmungen mit dem Rhein-Sieg-Kreis, Untere 
Landschaftsbehörde haben im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
stattgefunden. Aus Sicht des Landschaftsbeirates soll sich der Orts-
teil Hüchel in einem angemessenen Umfang baulich weiterentwickeln 
können. Einer Bauflächendarstellung entlang des Dornröschenweges 
wurde daher von Seiten der Unteren Landschaftsbehörde zuge-
stimmt. 

Allerdings hat die Regionalplanung Bedenken hinsichtlich einer 
Wohnbauflächendarstellung entlang des Dornröschenweges. Hüchel 
liegt außerhalb des „Allgemeinen Siedlungsbereiches“. „Gemäß Re-
gionalplan dürfen außerhalb der Siedlungsbereiche neue Siedlungs-
ansätze nicht geplant werden. Eine über die Abgrenzung der beste-
henden Ortslage gemäß §34 BauGB hinausgehende Entwicklung 
widerspricht den Zielen der Regionalplanung. 

Eine Wohnbauflächenerweiterung entspricht hier nicht den Zielen der 
Regionalplanung. Ein Ziel der Regionalplanung ist einer Abwägung 
nicht zugänglich und steht daher einer Darstellung im neuen FNP in 
unüberwindbarer Weise entgegen.  

Daher wurde zwischenzeitlich mit Frau Regierungspräsidentin Wals-
ken Kontakt aufgenommen mit dem Ziel, dass diese regionalplaneri-
sche Stellungnahme für Hüchel zurückgenommen wird. Die Schrei-
ben sind als Anlage beigefügt. Im Entwurf wird die Fläche erneut 
dargestellt und somit einer erneuten Überprüfung von Seiten der Re-
gionalplanung gem. §34 LPlG unterzogen. Die städtebauliche Be-
gründung dafür ist dem Schreiben an die Bezirksregierung zu ent-
nehmen. 
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Stellungnahme  B 220 
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Luftbildausschnitt 
 

 
 

 

Darstellung im Vorentwurf Flächennutzungsplan    unmaßstäblich 
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Stellungnahme  B 220 
Hüchel 

 

 

Rahmenbedingungen 
Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)  - 

Naturschutzgebiet (NSG) - 

Landschaftsschutzgebiet (LSG) ja 

Wasserschutzzone (WSZ) - 

Fauna Flora Habitat – Gebiet (FFH) - 

Überschwemmungsgebiet - 

Flug-Lärmschutzzone - 

Ökologische Eignung Grünlandfläche, Lokal betrachtet sind durch 
eine Bebauung keine erheblichen Beeinträch-
tigungen der Natur- und Umweltschutzgüter 
zu erwarten. 

Immissionsschutz  - 

Boden - 

 
Abwägungsvorschlag 

Weiterhin  
darstellen 

Begründung 
Die Fläche entlang Dornröschenweg ist im Vorentwurf mit 
einer Bautiefe als „Wohnbaufläche“ dargestellt. 

Entsprechende Abstimmungen mit dem Rhein-Sieg-Kreis, 
Untere Landschaftsbehörde haben im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung stattgefunden. Aus Sicht des Landschaftsbei-
rates soll sich der Ortsteil Hüchel in einem angemessenen 
Umfang baulich weiterentwickeln können. Einer Bauflächen-
darstellung entlang des Dornröschenweges wurde daher von 
Seiten der Unteren Landschaftsbehörde zugestimmt. 

Allerdings hat die Regionalplanung Bedenken hinsichtlich 
einer Wohnbauflächendarstellung entlang des Dornröschen-
weges. Hüchel liegt außerhalb des „Allgemeinen Siedlungs-
bereiches“. „Gemäß Regionalplan dürfen außerhalb der Sied-
lungsbereiche neue Siedlungsansätze nicht geplant werden. 
Eine über die Abgrenzung der bestehenden Ortslage gemäß 
§34 BauGB hinausgehende Entwicklung widerspricht den 
Zielen der Regionalplanung. 

Eine Wohnbauflächenerweiterung entspricht hier nicht den 
Zielen der Regionalplanung. Ein Ziel der Regionalplanung ist 
einer Abwägung nicht zugänglich und steht daher einer Dar-
stellung im neuen FNP in unüberwindbarer Weise entgegen.  

Daher wurde zwischenzeitlich mit Frau Regierungspräsidentin 
Walsken Kontakt aufgenommen mit dem Ziel, dass diese re-
gionalplanerische Stellungnahme für Hüchel zurückgenom-
men wird. Die Schreiben sind als Anlage beigefügt. Im Ent-
wurf wird die Fläche erneut dargestellt und somit einer erneu-
ten Überprüfung von Seiten der Regionalplanung gem. §34 
LPlG unterzogen. Die städtebauliche Begründung dafür ist 
dem Schreiben an die Bezirksregierung zu entnehmen 
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Stellungnahme B 225 
Westerhausen 

 

 

Luftbildausschnitt          
 

 
 

 

Darstellung im Vorentwurf Flächennutzungsplan    unmaßstäblich 
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Stellungnahme B 225 
Westerhausen 

 

 

Rahmenbedingungen 
Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)  - 

Naturschutzgebiet (NSG) - 

Landschaftsschutzgebiet (LSG) Zum Teil LSG 

Wasserschutzzone - 

Fauna Flora Habitat – Gebiet (FFH) - 

Überschwemmungsgebiet - 

Flug-Lärmschutzzone - 

Ökologische Eignung Biotopkartierung: 
Gärten mit größerem Gehölzbestand 

Immissionsschutz  - 

Boden - 

 
 
Ausschnitt aus der Satzung  
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Stellungnahme B 225 
Westerhausen 

 

 

Abwägungsvorschlag 

Weiterhin  
darstellen 
 
 
 
 

Begründung 
Die Stadt ist nicht Satzungsgeber für die Abgrenzung des Land-
schaftsschutzgebietes und kann daher im Zuge der Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplans die Grenzen des Landschaftsschutzes 
nicht zurücknehmen. Westerhausen liegt im Landschaftsplan Nr. 9 
Stadt Hennef – Uckerather Hochfläche, einer Satzung des Rhein-
Sieg-Kreises. Der Antrag ist somit kein Gegenstand im Verfahren zur 
Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes der Stadt Hennef. 

Entlang der Siebengebirgsstraße ist eine Bebauung möglich. Die 
Satzung lässt ausreichend bauliche Entwicklungsmöglichkeiten zu. 
Für die Satzung wurde der Verlauf der Grenze des Landschafts-
schutzgebiets bereits zurückgenommen. 

Eine rückwärtige Bebauung in 2. Reihe ist städtebaulich nicht ge-
wünscht. 

Als eine durch eine Satzung abgegrenzte Dorflage erhält Wester-
hausen im Zuge der Flächennutzungsplanneuaufstellung erstmalig 
eine Bauflächendarstellung, die auch die im Antrag bezeichnete Flä-
che als „Wohnbaufläche“ umfasst. 
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